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AMTSBLATT
der GEMEINDE ZSCHORLAU mit den Ortsteilen ALBERNAU und BURKHARDTSGRÜN

Sonderausgabe 01/2025 • 25. Januar 2025 Jahrgang 2025

Amtliche Mitteilungen

1.   Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Gemeinde Zschor-
lau wird in der Zeit vom 03.02.2025 bis 07.02.2025 -während der all-
gemeinen Öffnungszeiten an Werktagen-

     Montag     9.00 – 12.00 und 13.00 – 16.00 Uhr
     Dienstag           9.00 – 12.00 und 13.00 – 16.00 Uhr
     Donnerstag      9.00 – 12.00 und 13.00 – 16.00 Uhr

Freitag              9.00 – 12.00 Uhr

     in der Gemeindeverwaltung Zschorlau, Zimmer 03, August-
Bebel-Straße 78, 08321 Zschorlau (barrierefrei)

     für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlbe-
rechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Per-
son im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern
ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten
von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprü-
fen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses erge-
ben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der
Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Aus-
kunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes einge-
tragen ist. 

     Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die
Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich, welches nur von
einem Bediensteten der Gemeindeverwaltung Zschorlau bedient wer-
den darf.

     Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder
einen Wahlschein hat.

2.   Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann
in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl, spätestens am
Freitag 07.02.2025 bis 12:00 Uhr, bei der Gemeindebehörde Gemein-
deverwaltung Zschorlau, Zimmer 03, August-Bebel-Straße 78, 08321
Zschorlau Einspruch einlegen. 

     Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift
eingelegt werden.

3.   Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, er-
halten bis spätestens zum 02.02.2025 (21. Tag vor der Wahl) eine
Wahlbenachrichtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten

hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das
Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er
sein Wahlrecht nicht ausüben kann. Wahlberechtigte, die nur auf An-
trag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits ei-
nen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten
keine Wahlbenachrichtigung.

4.   Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in Wahlkreis 
     163 Erzgebirgskreis
     durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk)

dieses Wahlkreises
     oder 
     durch Briefwahl 
     teilnehmen.

5.   Einen Wahlschein erhält auf Antrag

5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter 
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,

a)   wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist
auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 18 Absatz 1 der Bun-
deswahlordnung, bis zum 02.02.2025 oder die Einspruchsfrist gegen
das Wählerverzeichnis nach § 22 Absatz 2 der Bundeswahlordnung
bis zum 07.02.2025 versäumt hat,  
b)   wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der

Antragsfrist nach § 18 Absatz 1 der Bundeswahlordnung oder der
Einspruchsfrist nach § 22 Absatz 2 der Bundeswahlordnung ent-
standen ist,

c)   wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden
und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses
zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist.

     Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen
Wahlberechtigten bis zum 21.02.2024, 15.00 Uhr bei der Gemeinde-
wahlbehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden. 

     Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des
Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten
möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr,
gestellt werden.

     Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte
Wahlschein nicht zugegangen ist oder er ihn verloren hat, kann ihm
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bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt
werden.

     Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können
aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c angegebenen Gründen den An-
trag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 15.00
Uhr, stellen.

     Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer
schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein
Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstel-
lung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

6.   Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
      -     einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises
      -     einen amtlichen Stimmzettelumschlag, 

 -     einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzu-
senden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag und 

-     ein Merkblatt für die Briefwahl. 

     Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen an-
deren ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der
Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen
wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberech-
tigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme
der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die
bevollmächtigte Person auszuweisen. Bei der Briefwahl muss der
Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so
rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief
dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht.

     Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Be-
hinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur
Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsper-
son muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf
technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst
getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzuläs-
sig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme er-
folgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des
Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessen-
konflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhal-
tung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der
Wahl einer anderen Person erlangt hat.

     Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne
besondere Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post
AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief
angegeben Stelle abgegeben werden.

Datenschutzrechtliche Hinweise
1.   Wurde ein Antrag auf Eintragung ins Wählerverzeichnis gestellt oder

Einspruch gegen die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Wählerver-
zeichnisses eingelegt, so werden die in diesem Zusammenhang ange-
gebenen, personenbezogenen Daten zur Bearbeitung des Antrages
bzw. des Einspruchs auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buch-
stabe c und e der Datenschutz-Grundverordnung i. V. m. §§ 18 und
22 Bundeswahlordnung verarbeitet. 

     Wurde ein Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins gestellt oder haben
Sie eine Vollmacht für die Beantragung eines Wahlscheins und/oder
für die Abholung des Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen ausge-

stellt, so werden die in diesem Zusammenhang angegebenen, perso-
nenbezogenen Daten zur Bearbeitung des Antrages beziehungsweise
zur Prüfung der Bevollmächtigung auf der Grundlage von Artikel 6
Absatz 1 Buchstabe c und e der Datenschutz-Grundverordnung i. V.
m. § 17 Absatz 2 Bundeswahlgesetz, §§ 25 bis 28 Bundeswahlord-
nung verarbeitet. Die Angaben im Rahmen der Erklärung der bevoll-
mächtigten Person, dass sie oder er nicht mehr als vier Wahlberechtig-
te bei der Empfangnahme vertritt, dienen dazu, die Berechtigung der
bevollmächtigten Person für die Beantragung eines Wahlscheins bzw.
die Berechtigung für den Empfang des Wahlscheins und der Brief-
wahlunterlagen zu prüfen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe c und e der Datenschutz-Grundverordnung i. V. m. §§ 27
Absatz 3, 28 Absatz 5 Bundeswahlordnung. 

     Die Gemeinde führt Verzeichnisse über erteilte Wahlscheine, § 28 Ab-
satz 6 Bundeswahlordnung, ein Verzeichnis über für ungültig erklärte
Wahlscheine, § 28 Absatz 8 Satz 2 Bundeswahlordnung.

2.   Sie sind nicht verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzustel-
len. Eine Bearbeitung des Antrages auf Eintragung in das Wählerver-
zeichnis, des Einspruchs gegen das Wählerverzeichnis und des Antra-
ges auf Erteilung eines Wahlscheins sowie die Erteilung bzw. Aushän-
digung des Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen an eine bevoll-
mächtigte Person ist ohne die Angaben nicht möglich.

3.   Verantwortlich für die Verarbeitung der angegebenen personenbezo-
genen Daten ist die oben genannte Gemeinde. Die Kontaktdaten der
oder des behördlichen Datenschutzbeauftragten sind: 

     Firma Bechtle GmbH & Co. KG – IT-Systemhaus Chemnitz –, Neefe -
straße 78, 09119 Chemnitz, e-mail: dsb.chemnitz@bechtle.com.

4.   Im Falle einer Beschwerde gegen die Versagung der Eintragung ins
Wählerverzeichnis, gegen die Ablehnung des Einspruchs gegen das
Wählverzeichnis oder gegen die Versagung des Wahlscheins emp-
fängt die personenbezogenen Daten die Kreiswahlleiterin oder der
Kreiswahlleiter (Postanschrift: Landratsamt Erzgebirgskreis, Paulus-
Jenisius-Straße 24, 09456 Annaberg-Buchholz). Im Verfahren der
Wahlprüfung/Wahlanfechtung können auch die zuständigen Rechts-
aufsichtsbehörden, die Verwaltungsgerichte sowie der Sächsische
Verfassungsgerichtshof, im Fall von Wahlstraftaten auch die Strafver-
folgungsbehörden und andere Gerichte Empfänger der personenbe-
zogenen Daten sein.

5.   Die Frist für die Speicherung der im Zusammenhang mit der Führung
des Wählerverzeichnisses, der Verzeichnisse über erteilte Wahlscheine
und des Verzeichnisses über für ungültig erklärte Wahlscheine verar-
beiteten personenbezogenen Daten richtet sich nach § 90 Absatz 2
Bundeswahlordnung: Wählerverzeichnisse, Wahlscheinverzeichnisse,
Verzeichnisse nach § 28 Abs. 8 Satz 2 und § 29 Abs. 1 Bundeswahl-
ordnung sind nach Ablauf von sechs Monaten seit der Wahl zu ver-
nichten, wenn nicht der Bundeswahlleiter mit Rücksicht auf ein
schwebendes Wahlprüfungsverfahren etwas anderes anordnet oder
sie für die Strafverfolgungsbehörde zur Ermittlung einer Wahlstraftat
von Bedeutung sein können.

6.   Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen stehen Ihnen folgen-
de Rechte zu:
 -     Recht auf Auskunft über Sie betreffende personenbezogene Da-

ten (§ 2 Absatz 4 Sächsisches Datenschutzdurchführungsgesetz,
Artikel 15 Datenschutz-Grundverordnung)

 -      Recht auf Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen perso-
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nenbezogenen Daten (§ 2 Absatz 4 Sächsisches Datenschutz-
durchführungsgesetz, Artikel 16 Datenschutz-Grundverordnung)

 -     Recht auf Löschung personenbezogener Daten (§ 2 Absatz 4
Sächsisches Datenschutzdurchführungsgesetz, Artikel 17 Daten-
schutz-Grundverordnung)

 -     Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener
Daten (§ 2 Absatz 4 des Sächsisches Datenschutzdurchführungs-
gesetz, Artikel 18 Datenschutz-Grundverordnung)

     Einschränkungen ergeben sich aus den wahlrechtlichen Vorschriften,
insbesondere hinsichtlich der im Wählerverzeichnis enthaltenen per-
sonenbezogenen Daten besteht abweichend von Artikel 15 Absatz 1
und Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Per-
sonen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Daten-
schutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom
22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) das Recht auf Aus-
kunft und das Recht auf Erhalt einer Kopie abschließend durch das
unter den Voraussetzungen des § 17 Absatz 1 des Bundeswahlgeset-
zes in Verbindung mit § 21 Bundeswahlordnung gewährleistete Recht
auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und das Recht auf Anfertigen
von Auszügen aus dem Wählerverzeichnis. Hinsichtlich der im Wäh-
lerverzeichnis enthaltenen personenbezogenen Daten besteht abwei-
chend von Artikel 16 und Artikel 18 der Verordnung (EU) 2016/679

das Recht auf Berichtigung und das Recht auf Einschränkung der Ver-
arbeitung abschließend durch die unter den Voraussetzungen des §
17 Absatz 1 des Bundeswahlgesetzes in Verbindung mit § 16 Absatz
8 und des § 17 Absatz 1 des Bundeswahlgesetzes in Verbindung mit §
22 Bundeswahlordnung gewährleisteten Einspruchsrechte. Hinsicht-
lich der für die Führung des Wählerverzeichnisses und für die Erteilung
eines Wahlscheines verarbeiteten personenbezogenen Daten erfolgt
die Information der betroffenen Person abweichend von Artikel 13
der Verordnung (EU) 2016/679 abschließend durch die Bekanntma-
chung nach §§ 14, 17, 36 des Bundeswahlgesetzes in Verbindung mit
§ 20 Bundeswahlordnung.

7.   Sind Sie der Ansicht, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden per-
sonenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt, können Sie Be-
schwerden an die Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauf-
tragte oder den Sächsischen Datenschutz- und Transparenzbeauftrag-
ten (Postanschrift: Sächsische(r) Datenschutz- und Transparenzbeauf-
tragte(r), Postfach 11 01 32, 01330 Dresden, E-Mail: post@sdtb.sach-
sen.de) richten.

Zschorlau, 07.01.2025 Gemeinde Zschorlau
                             

                             Wolfgang Leonhardt
                             Bürgermeister 

Gemeinde Zschorlau

nWahlbekanntmachung zur Bundestagswahl
                                   

1.   Am 23. Februar 2025 findet die Bundestagswahl statt. Die Wahl
dauert von 8.00 - 18.00 Uhr.

2.   Die Gemeinde ist in folgende 4 Wahlbezirke eingeteilt:
     
     Wahlbezirk 1:      Grundschule – barrierefrei -
     Wahlraum:         Grundschule Zschorlau, August-Bebel-Straße 35, 

                             08321 Zschorlau
     
     Wahlbezirk 2:      Sporthalle – barrierefrei -
     Wahlraum:             Sporthalle, Schulstraße 2, 08321 Zschorlau
     
     Wahlbezirk 3:      Dorfgemeinschaftszentrum Burkhardtsgrün 
                                   – barrierefrei -
     Wahlraum:         Dorfgemeinschaftszentrum, Hauptstraße 10, 
                                   08321 Zschorlau OT Burkhardtsgrün
     
     Wahlbezirk 4:      Feuerwehrdepot Albernau
     Wahlraum:         Feuerwehrdepot, Albernauer Hautstraße 36A, 

                             08321 Zschorlau OT Albernau

     In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit
vom 20.01.2025 bis 02. Februar 2025 übersandt worden sind, sind
der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die Wahl-
berechtigten zu wählen haben.

3.   Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses
um 15:00 Uhr im Speisesaal der Oberschule Zschorlau, Schulstraße 2
in 08321 Zschorlau zusammen.

4.   Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des Wahlbe-
zirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen ist.

     Die Wählerinnen und Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung
und einen amtlichen Personalausweis oder Reisepass zur Wahl
mitzubringen.

     Die Wahlbenachrichtigung ist auf Verlangen bei der Wahl abzugeben.
     Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wählerin und jeder

Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel ausge-
händigt.

     Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Erststimme und eine
Zweitstimme. 

     Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
a)   für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der

Bewerber und Bewerberinnen der zugelassenen Kreiswahlvor-
schläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung
verwendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außer-
dem des Kennworts und rechts von dem Namen jedes Bewerbers
und jeder Bewerberin einen Kreis für die Kennzeichnung,

b)   für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeich-
nung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden,
auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber oder
Bewerberinnen der zugelassenen Landeslisten und links von der
Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung.

     Die wählende Person gibt 
     ihre Erststimme in der Weise ab,

     dass sie auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck)
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise
eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber oder welcher Be-
werberin sie gelten soll,
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     und ihre Zweitstimme in der Weise ab,
     dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck)

durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise
eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

     Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer Wahlkabine
des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeich-
net und in der Weise gefaltet werden, dass ihre Stimmabgabe nicht
erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt
werden.

5.   Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfol-
gende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbe-
zirk sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Beein-
trächtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

6.   Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an
der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
a)   durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahl-

kreises oder
b)   durch Briefwahl

     teilnehmen.
     Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde (Ver-

waltungsgemeinschaft) einen Wahlschein, einen amtlichen Stimmzet-
tel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen
Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimm-
zettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschrie-
benen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag an-
gegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltag
bis 18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen
Stelle abgegeben werden. 

     Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen, wird für
die wahlberechtigte Person im Wählerverzeichnis die Ausstellung des
Wahlscheins vermerkt. Dieser Vermerk hat zur Folge, dass die wahlbe-
rechtigte Person ohne Wahlschein weder in einem Wahllokal
noch per Briefwahl wählen kann. Gehen die beantragten Wahlun-
terlagen nicht oder nicht rechtzeitig zu, sollten sich die betroffenen
Wahlberechtigten umgehend an ihr Wahlamt wenden. Bis spätes-
tens Samstag, 22. Februar 2025, 12 Uhr, besteht noch die Möglich-

keit, einen neuen Wahlschein beim Wahlamt zu beantragen, wenn
die wahlberechtigte Person glaubhaft versichert, dass der beantragte
Wahlschein nicht zugegangen ist oder sie ihn verloren hat.

7.   Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und
nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen
Vertreter anstelle der wahlberechtigten Person ist unzulässig (§ 14
Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes). 

     Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen ei-
ner Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich
hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist
auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der wahlberechtigten
Person selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung be-
schränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter miss-
bräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Wil-
lensbildung oder Entscheidung der wahlberechtigten Person
ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der
Hilfsperson besteht (§ 14 Abs. 5 des Bundeswahlgesetzes).

     Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu
fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer
im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des
Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des
Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar 
(§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Datum                         Unterschrift
07.01.2025                 

                                   Wolfgang Leonhardt
                                   Bürgermeister
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